Stand 03 /2023

AUFTRAG HAUSANSCHLUSS =W
DEIN GGEW GLASFASER ===

fur Privatkundenanschluss (gultig ab M&rz 2023), nur fur die private Nutzung

PERSONLICHE DATEN

I~ w T m [~ d Kundennummer Internet

Name, Vorname Geburtsdatum
Strafe, Haus-Nr. PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Abweichender Installationsort (bei abweichender Rechnungsadresse bzw. neuer Adresse bei Umzug)

Strafle, Haus-Nr. PLZ, Ort
Telefon Ansprechpartner vor Ort
HAUSANSCHLUSS

Im Rahmen des Glasfaserausbaus muss Ihr Wohnhaus an das Glasfasernetz der GGEW angeschlossen werden,

sofern keine Leerrohre oder bereits ein Anschluss vorhanden sind. Hierfiir bendtigen wir die Einwilligung des Eigentiimers.
Sie erhalten hierzu gesonderte Informationen im Rahmen der Auftragsverarbeitung. Gerne kénnen Sie den beigefligten
Grundsticksnutzungsvertrag (GNV) auch schon ausfillen, bzw. an den Grundstiickseigentimer weiterleiten.

I 1ch bin Eigentiimer Neubau

I Ich bin kein Eigent'Limer Geplanter Einzugstermin

KOSTEN (INKL. MWST )

AuBerhalb von Vermarktungsaktionen* Wihrend einer Vermarktungsaktion (bis zum jeweiligen Stichtag)*
I”" 2.500 Euro ohne GGEW net-Telekommunikationsvertrag I 1.250 Euro ohne GGEW net-Telekommunikationsvertrag

[ 1.250 Euro mit GGEW net-Telekommunikationsvertrag I 0 Euro mit GGEW net-Telekommunikationsvertrag
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Kosten fiir den Hausanschluss vorbehaltlich Wirtschaftlichkeitspriifung
Das Angebot gilt fiir Standard BaumaBnahmen mit einer Lange von bis zu 10 Metern (Grundstiicksgrenze bis zum Haus), dariiber hinaus nach Aufwand.
Rabattierter Anschluss nur moglich, sofern Sie nicht von Ihrem 14-tégigem Widerrufsrecht Gebrauch machen.

INHAUS-VERKABELUNG
Ich wurde dariber informiert, dass die eventuell notwendige Inhaus-Verkabelung nicht Bestandteil dieses Vertrages ist.
Mir ist bewusst, dass ich diese ggf. selbststandig beauftragen oder selbst durchfiihren muss.

Ort, Datum Unterschrift

EINWILLIGUNG

Mit meiner Unterschrift erteile ich der GGEW den verbindlichen Auftrag fiir die Herstellung eines Hausanschlusses geman
der getroffenen Auswahl. Ferner willige ich ein, dass meine Daten ggf. an beauftragte Subunternehmer zwecks Herstellung des
Hausanschlusses weitergegeben werden diirfen.

Ort, Datum
Unterschrift GGEW net GmbH
*Sollten Sie in einem Neuausbaugebiet fir GGEW-Glasfaser wohnen, ist dieser Vertrag abhangig Dammstrafie 68

von einer ErschlieBungsquote von mindestens 40% 64625 Bensheim

. . T 06251 94494-0
HINWEIS: Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen infod td
Hauptwortern auf diesem Formular die mé@nnliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der infolaggew-net.ae
Gleichbehandlung grundsitzlich fiir alle Geschlechter. Die verkiirzte Sprachform beinhaltet keine Wertung. www.ggew-net. de



Stand 10/2024_001

GRUNDSTUCKS- UND GEBAUDE-  /—/— 11/
NUTZUNGSVERTRAG (GNV/] WIR SIND ENERGIE

(giiltig ab 01.10.2024)

ZWISCHEN DEM Q_RUNDSTUCKSEIGENTUMER BZW. DEM SONST DINGLICH BERECHTIGTEN UND DER GGEW AG GRUPPEN-GAS-
UND ELEKTRIZITATSWERK BERGSTRASSE AKTIENGESELLSCHAFT (FOLGEND GGEW), DAMMSTRASSE 68, 64625 BENSHEIM.

Der Grundstiickseigentimer bzw. der sonst dinglich Berechtigte erteilt hiermit seine Zustimmung fir die Errichtung

eines auf moderner Telekommunikationsinfrastruktur basierenden Grundstiicks- und Gebdudenetzes, sowie die Anbindung
an das offentliche Telekommunikationsnetz, auf den nachstehend aufgefiihrten, vertragsgegenstandlichen Liegenschaften:

1. ANTRAGSTELLER/DINGLICH BERECHTIGTER

Strafle, Haus-Nr. PLZ, Ort

Flur, Kataster (wenn bekannt]

2. ANGABEN DES GRUNDSTUCKSEIGENTUMERS

I~ w T m [~ d

Name, Vorname Firma
Strafle, Haus-Nr. PLZ, Ort
Telefon-/Mobilnummer E-Mail

3. ANGABEN ZUM VERTRETER DES ANTRAGSTELLERS, der auch namens des Eigentimers ermachtigt ist, verbindliche Absprachen
im Zusammenhang mit der Herstellung des Glasfaseranschlusses zu treffen (z. B. Hausmeister, Hausverwaltung):

I~ w T m = d

Name, Vorname Firma
Strafle, Haus-Nr. PLZ, Ort
Telefon-/Mobilnummer E-Mail

Dem Grundstiickseigentimer liegt die Zustimmung des Antragstellers/dinglich Berechtigten fiir dessen namentliche Benennung vor.

4. HAUSTYP / ANSCHLUSSRAUM
Bei den vertragsgegenstandlichen Liegenschaften handelt es sich um ein:

Einfamilienhaus

Zweifamilienhaus

Mehrfamilienhaus mit Wohneinheiten und Gewerbeeinheiten
Gewerbeimmobilie mit Gewerbeeinheiten

sonstige Grundstiicke und Gebdaude gemas beigefiigter Auflistung
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Stand 10/2024_001

GRUNDSTUCKS- UND GEBAUDE-
NUTZUNGSVERTRAG (GNV)

(giiltig ab 01.10.2024)

5. KOMMERZIELLE BEDINGUNGEN

Die Investitionen in die vertragsgegenstindliche Infrastruktur fiir
den sogenannten Hausstich, d. h. die Anbindung an das Gebdu-
de bis zum Abschlusspunkt Linientechnik (APL — in der Regel im
Keller) erfolgen durch GGEW.

Sofern im Vertrag mit der GGEW net keine Sonderkonditionen, z.B.
in Rahmen von Vermarktungsaktionen, vereinbart sind, fallen fiir
den Hausanschluss die folgenden Kosten an:

« 2,500 € ohne Internet-Vertrag mit der GGEW net
* 1.250 € mit Internet-Vertrag mit der GGEW net

Bitte priifen Sie Thre Auftragsbestitigung in Bezug auf eventuelle
Sonderkonditionen in Verbindung mit dem Internetvertrag der
GGEW net.

Das Angebot gilt fiir Standardbaumafnahmen mit einer Lange von
bis zu 10 Metern (Grundstiicksgrenze bis zum Haus), dariiber hin-
aus nach Aufwand.

Der Grundstiickseigentiimer gestattet GGEW die Mitbenutzung
des in Ziffer 1. genannten Grundstiicks zum Zweck der Errichtung,
des Betriebs und der Unterhaltung von Telekommunikationslinien
(TK-Linien) von GGEW.

6. ABSCHLUSSVORBEHALT

Sollten Sie in einem Neuausbaugebiet fiir GGEW-Glasfaser
wohnen, ist dieser Vertrag abhéngig von einer ErschlieBungs-
quote von mindestens 40% (gilt nicht fiir Nachverdichtungen
im bestehenden Netz). Sofern und soweit der vorliegende Ver-
trag unter Vorbehalt geschlossen wird (insbesondere von der
Erreichung einer ErschlieBungsquote bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt abhingig ist), steht der vorliegende Nutzungs-
vertrag unter Vorbehalt, dass die ErschlieBungsquote bis
zum aufgefiihrten Vorvermarktungszeitpunkt erreicht ist
und GGEW dem Grundstiickseigentiimer die Erreichung der
Quote bzw. den Wegfall des sonstigen Vorbehaltes bestatigt
hat. Erst mit Zugang dieser Bestitigung durch GGEW ist der
vorliegende Nutzungsvertrag unwiderruflich geschlossen.
Ansonsten gilt der Nutzungsvertrag als nicht abgeschlossen.

9. UNTERSCHRIFT

Ort, Datum

LL=EW

WIR SIND ENERGIE.

7. EIGENTUMSRECHTE

Samtliche von GGEW bzw. ihrer Verrichtungs- oder Erfiillungs-
gehilfen eingebrachten Gegenstédnde und Sachen von der Grund-
stiicksgrenze bis zum jeweiligen Gebiaude zum Anschluss der
Inhaus-Verkabelung und innerhalb der betreffenden Gebdude
bleiben im alleinigen Eigentum von GGEW bzw. deren Verrich-
tungs- oder Erfiillungsgehilfen. Die Gegensténde und Sachen wer-
den keine wesentlichen Bestandteile im Sinne der §§ 93, 94 BGB,
sondern sind ausdriicklich nur zu einem voriibergehenden Zweck
im Sinne des § 95 BGB mit den im Eigentum von Gestattungsgeber
stehenden Gegenstianden und Sachen verbunden.

Samtliche vom Gestattungsgeber eingebrachten Gegenstande und
Sachen von der Grundstiicksgrenze bis zum jeweiligen Gebaude
zum Anschluss der Inhaus-Verkabelung und innerhalb der betref-
fenden Gebdude stehen im alleinigen Eigentum des Gestattungs-
gebers. Aufgrund des von GGEW durchgefiihrten Betriebes der
im Eigentum des Gestattungsgebers stehenden Netzinfrastruktur,
ist GGEW Inhaber der Funktionsherrschaft iiber die betreffenden
Sachen und Gegenstinde, folglich der Inhaber des wirtschaftli-
chen Eigentums an den Sachen und Gegensténden.

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Es gelten die Gestattungsbedingungen von GGEW, die der Gestat-
tungsgeber zur Kenntnis nehmen konnte und mit deren Inhalt er
sich einverstanden erklart. Anderslautenden Bedingungen wird
ausdriicklich widersprochen.

Sollte eine Regelung dieses Vertrages teilweise oder vollstandig
ungiiltig oder nicht durchsetzbar sein oder eine Liicke aufweisen,
bleiben alle iibrigen Regelungen davon unberiihrt. Die unwirk-
same Klausel ist durch eine giiltige und durchsetzbare Regelung
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck der
unwirksamen Klausel am néchsten kommt. Eine Vertragsliicke ist
entsprechend diesem MaBstab zu schlieBen.

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. UN-Kaufrecht ist
ausgeschlossen. Der Gerichtsstand ist Bensheim. Soweit nicht ab-
weichend vereinbart, bediirfen Anderungen und Ergénzungen zu
diesem Vertrag der Schriftform. Dies gilt auch fiir eine Anderung
dieses Schriftformerfordernisses. Aus Griinden der besseren
Lesbarkeit wurde in diesem Vertrag die mannliche Sprachform
gewahlt. Sdmtliche Personenbezeichnungen gelten fiir simtliche
Geschlechter.

X Unterschrift
Antragsteller/dinglich Berechtigter

HINWEIS:

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwértern auf
diesem Formular die ménnliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung
grundsatzlich fiir alle Geschlechter. Die verkiirzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.
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WEITERE INFORMATIONEN:

GGEW AG )
GRUPPEN-GAS UND ELEKTRIZITATSWERK
BERGSTRASSE AKTIENGESELLSCHAFT

Dammstrafle 68
64625 Bensheim
T 06251 1301-223
F 06251 1301-229
infoldggew-net.de
www.ggew-net.de




GESTATTUNGSBEDINGUNGEN

DER GGEW AG

Die GGEW AG GRUPPEN-GAS- UND ELEKTRIZITATSWERK BERGSTRASSE
AKTIENGESELLSCHAFT, DammstraBe 68, 64625 Bensheim erhdlt vom
Gestattungsgeber das Recht der Gestattung zur Versorgung der vertragsgegensténdlichen
Liegenschaften mit Telekommunikations- und Rundfunkleistungen sowie dem
technischen Betrieb der Netzinfrastruktur auf eigener Infrastruktur der GGEW. Hierzu
wird die GGEW die vertragsgegenstindlichen Liegenschaften mit Glasfaser oder anderer
hochbitratiger Netzinfrastruktur erschlieBen und mit ihrem Telekommunikationsnetz
verbinden. Der Gestattungsgeber ist damit einverstanden, dass die GGEW auf dem
vertragsgegenstindlichen Grundstiick und den darauf befindlichen Gebduden alle
die Vorrichtungen an- oder einbringt, die notwendig sind, um Endkunden mit
Telekommunikations- und Rundfunkleistungen zu bedienen.

Der Gestattungsgeber gestattet der GGEW, sofern vertraglich vereinbart, die auf
dem Grundstiick befindlichen Gebéude erstmalig mit einer Inhaus-Netzinfrastruktur
auszustatten, die vollstindig aus Glasfaserkomponenten besteht und diese an ein
offentliches Netz mit sehr hoher Kapazitit anzuschlieBen und technisch zu betreiben.
Im Gegenzug verpflichtet sich der Gestattungsgeber nach Rechnungsstellung durch die
GGEW geméB den Anforderungen aus § 72 Abs. 4 TKG, ein Glasfaserbereitstellungsentgelt
in vertraglich vereinbarter Hohe an die GGEW zu zahlen. Die GGEW gewihrleistet
fiir den vertraglich vereinbarten Bereitstellungszeitraum die Betriebsbereitschaft der
zu errichtenden Inhausnetzinfrastruktur. Die GGEW verpflichtet sich, Anbietern von
offentlich zugénglichen Telekommunikationsdiensten zum Zwecke der Versorgung
von Endnutzern wéhrend des genannten Bereitstellungszeitraums auf Antrag
kostenfrei Zugang zur passiven Netzinfrastruktur sowie den Glasfaserkabeln am
Hausiibergabepunkt zu transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen zu
gewihren.

Das Grundstiicksnetz besteht aus der Zufithrung (Anschlussleitung) von der
Grundstiicksgrenze bis zum Hausiibergabepunkt (bis Abschlusspunkt Linientechnik
= APL in der Regel im Keller — (Gestattung Liegenschaft) und ggf. der Zufithrung
zum Nachbargrundstiick. Das Gebdudenetz (Gestattung Inhaus-Verkabelung) besteht
aus der Verbindung des Hausiibergabepunkts mit den Teilnehmeranschlussdosen
in den jeweiligen Rédumlichkeiten. Die Infrastruktur ermdoglicht die Versorgung
Wohn- und Gewerbeeinheiten mit hochleistungsfdhigen Internet- und
Telekommunikationsdiensten.

Die Vermarktung der Telekommunikations- und Rundfunkleistungen gegeniiber
Endkunden (Eigentiimer, Mieter, Netzbetreiber, sonstige Nutzungsberechtigte)
erfolgt auf Basis der eigenen Infrastruktur von der GGEW im Sinne dieses Vertrages.
Die Endkundenverhéltnisse bzgl. der vertragsgegenstdndlichen Leistungen liegen
ausschlieBlich bei der GGEW.

Die vertraglich vereinbarten Rahmenbedingungen gelten, nur fiir den Fall, dass
die GGEW ein Exklusivrecht auf die Versorgung der vertragsgegenstandlichen
Liegenschaften mit Infrastruktur eingerdumt wird. Anderen Versorgern wird es seitens
des Gestattungsgebers nicht erlaubt, eigene Infrastruktur einzubringen und Produkte auf
dieser Basis zu vermarkten. Die GGEW wird anderen Telekommunikationsunternehmen
auf Basis ,Open Access“ Vorleistungsprodukte zur Vermarktung eigener Produkte
anbieten, wenn dies seitens anderer Telekommunikationsunternehmen angefragt wird.
Das vom Gestattungsgeber eingerdumte Exklusivititsrecht findet keine Anwendung,
sofern zwischen den Parteien ein Bereitstellungsentgelt vereinbart ist.

Die GGEW verpflichtet sich, unbeschadet bestehender gesetzlicher oder vertraglicher
Anspriiche, die vertragsgegenstindlichen Liegenschaften und die darauf befindlichen
Gebdude wieder ordnungsgemab instand zu setzen, soweit die Liegenschaften und/oder
die Gebéude durch die Errichtung, die Anderung, den Betrieb oder die Unterhaltung der
Infrastruktur der GGEW beschédigt wird/werden.

Der Gestattungsgeber stellt der GGEW geeignete Standorte fiir die Aufstellung der fiir
die von der GGEW zu erbringenden vertragsgegenstéindlichen Leistungen notwendigen
Systemtechnik kostenfrei zur Verfiigung. Die mit dem Betrieb der notwendigen
Systemtechnik einhergehenden Kosten (z. B. Stromkosten) werden vollstindig vom
Gestattungsgeber getragen. Die GGEW unterhalt wihrend der Vertragsdauer je nach
Servicelevel fiir ihre Endkundenleistungen einen Bereitschaftsdienst rund um die
Uhr an 365 Tagen/Jahr. Der Gestattungsgeber trigt dafiir Sorge, dass die GGEW
jederzeit uneingeschrankten Zugang zu den vertragsgegenstandlichen Liegenschaften
erhilt, sofern dieses fiir die Errichtung der vertragsgegenstindlichen Infrastruktur,
zum Anschluss der Infrastruktur an die Inhaus-Verkabelung am jeweiligen
Hausiibergabepunkt, die Glasfaser-Inhaus-Verkabelung und die ordnungsgemife
Erbringung der vertragsgegensténdlichen Leistungen fiir die GGEW erforderlich ist.

Uber und im Abstand von 50 cm beiderseits der von der GGEW errichteten
Infrastruktur diirfen ohne Zustimmung der GGEW auf Grund und Boden keine
Einwirkungen vorgenommen werden (z.B. Baumpflanzungen, Weideziune, Auslegen
von Drainagerohren, Herstellen von Entwisserungsgrében), durch die die errichtete
Infrastruktur gefiahrdet oder beschédigt werden konnten.

Bei oberirdischer Fiithrung der errichteten Infrastruktur ist die GGEW berechtigt,
nach vorheriger Absprache mit dem Grundstiickseigentiimer Geholze oder Baume
zu beschneiden bzw. auszuésten, wenn ansonsten der Betrieb der zu errichtenden
Infrastruktur beeintréchtigt wiirde

LL=EW

WIR SIND ENERGIE.

Der Gestattungsgeber wird der GGEW im Rahmen der technischen und betrieblichen
Moglichkeiten bei jedweder Beseitigung von Storungsquellen unterstiitzen. Dazu
verpflichtet sich der Gestattungsgeber, den Mitarbeitern oder Verrichtungs- und
Erfiillungsgehilfen jederzeit Zutritt zu den vertragsgegenstindlichen Liegenschaften
und der gebdudeinternen Infrastruktur zu gewihren, damit die GGEW insbesondere
aber nicht abschlieBend erforderlich werdende Stérungen der Systemtechnik oder zur
Erhaltung der Netzintegritit und der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich
werdenden Tatigkeiten innerhalb der gegeniiber den Endkunden geltenden Fristen
einhalten kann.

Der Gestattungsgeber hat der GGEW den nachweislich entstandenen Aufwand
zu zahlen, sofern der Gestattungsgeber schuldhaft gegen die in vorstehenden
Ziffern (6) und (7) aufgefithrten Mitwirkungspflichten verstoBt, wobei die GGEW dem
Gestattungsgeber eine einmalige, angemessene Frist zur Abstellung des VerstoBes gegen
die Mitwirkungspflicht schriftlich zu setzen hat.

Liegt die Stérungsquelle nicht im Verantwortungsbereich der GGEW, verpflichtet
sich der Gestattungsgeber die Aufwendungen nach den dann jeweils giiltigen
Stundenverrechnungssétzen zu ersetzen.

Samtliche von der GGEW bzw. ihrer Verrichtungs- oder Erfiillungsgehilfen eingebrachten
Gegenstinde und Sachen von der Grundstiicksgrenze bis zum jeweiligen Gebdude zum
Anschluss der Inhaus-Verkabelung und innerhalb der betreffenden Gebdude bleiben im
alleinigen Eigentum der GGEW bzw. deren Verrichtungs- oder Erfiillungsgehilfen. Die
Gegenstinde und Sachen werden keine wesentlichen Bestandteile im Sinne der §§ 93,
94 BGB, sondern sind ausdriicklich nur zu einem voriibergehenden Zweck im Sinne
des § 95 BGB mit den im Eigentum des Gestattungsgebers stehenden Gegenstinden
und Sachen verbunden.

Die GGEW verpflichtet sich, samtliche Tétigkeiten auf den Liegenschaften und in den
Gebduden zeitlich und von der Intensitét her so gering wie mdglich zu halten, um
Riicksichtnahme gegeniiber Dritten zu nehmen.

Die Mindestvertragslaufzeit des Vertrages betrégt 10 Jahre und beginnt mit Aufnahme
der Signaleinspeisung (Datum Abnahmeprotokoll). Eine ordentliche Kiindigung ist
erstmals zum Ende der vorgenannten Mindestvertragslaufzeit moglich, Der Vertrag
verldngert sich automatisch jeweils um 24 Monate, wenn er nicht spétestens 6 Monate
vor Ablauf der Laufzeit von einer der Parteien gekiindigt wird.

Fiir Schiden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit einer
Person haftet die GGEW fiir jegliches Verschulden unbeschrénkt. Fiir sonstige
Schiden haftet die GGEW unbeschriankt, wenn der Schaden von der GGEW, ihren
gesetzlichen Vertretern oder Erfiillungsgehilfen vorsitzlich oder grob fahrléssig
verursacht wurde. Dariiber hinaus haftet die GGEW bei einfacher Fahrldssigkeit nur,
sofern eine wesentliche Vertragspflicht (Pflicht, deren Erfiillung die ordnungsgeméBe
Durchfiithrung des Vertrages tiberhaupt erst ermdéglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelméBig vertrauen darf) verletzt wird. Die Haftung ist in diesem
Fall begrenzt auf solche Schiden, mit deren Entstehen im Rahmen des Vertrages
typischerweise gerechnet werden kann. Die GGEW haftet nicht fiir Senderumstellungen,
Veranderungen der Sendesignale, Senderausfille und atmosphérisch bedingte
Storungen, ferner nicht fiir geinderte Empfangsbedingungen am Standort der
BK-Anlage durch Einwirkungen Dritter (z.B. 6ffentliche und private Funknetze,
Funkamateure, CB-Funker, abschattende Bauwerke, Stromausfille). Die GGEW
haftet auch nicht fiir Storungen oder Beeintrachtigungen der von Signallieferanten zur
Verfiigung gestellten Signale oder Sendeverfahren. Die GGEW haftet ebenfalls nicht fiir
Schiden, die durch eine Beeinflussung, Veranderung oder unsachgeméfe Handhabung
der BK-Anlage, der Teilnehmeranschlussdosen, der Verkabelung oder sonstiger mit der
BK-Anlage verbundenen Teile durch den Kunden, deren Mieter oder durch sonstige
Dritte entstanden sind.

Der Gestattungsgeber und die GGEW verpflichten sich, im Falle einer Beendigung
dieses Vertrags unverziiglich gemeinsam alle MaBnahmen abzustimmen und
durchzufiihren, die fiir die Abwicklung des Vertragsverhéltnisses erforderlich sind. Im
Hinblick auf die zum Zeitpunkt der Kiindigung des Vertrages von der GGEW in den
Vertragsgegenstand eingebrachten, im Eigentum der GGEW befindlichen, Sachen und
Gegenstinde unterbreitet diese dem Eigentiimer ein marktiibliches Angebot, diese ganz
oder teilweise entgeltlich zu erwerben. Der angebotene Kaufpreis darf nicht hoher sein
als der Ertragswert gemiB IDW S 1. Im Falle der Nichteinigung iiber den Erwerb der
von der GGEW zu einem voriibergehenden Zweck eingebauten, im Eigentum der GGEW
stehenden, Sachen und Gegensténde, wird die GGEW diese spétestens innerhalb eines
Jahres nach Vertragsbeendigung entfernen.

Im Falle der Grundstiicks(-teil)verduBerung wird der Gestattungsgeber der
GGEW entsprechend iiber diesen Umstand informieren. Der Gestattungsgeber
stellt den Vertragseintritt des betreffenden Erwerbers bzw. der betreffenden
Erwerbergemeinschaft in diesen Vertrag gemiB §§ 578,566 BGB sicher.

Anderungen vorbehalten, Stand April 2024



DATENSCHUTZERKLARUNG LEW
Stand: 01.10.2024 X net.

KUNDENINFORMATION ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

1. WER IST FUR DIE VERARBEITUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN VERANTWORTLICH UND AN WEN
KANN ICH MICH BEI FRAGEN WENDEN?

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) fir die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten ist:

GGEW net GmbH

vertreten durch die Geschéaftsfiihrung

Matthias Hechler

Dammstralle 68

64625 Bensheim,

Telefon: 06251 /944 94 — 0

Fax: 06251 /944 94 — 99

E-Mail: inffo@ggew-net.de

Homepages: www.ggew-net.de und www.my-speedy.de

Unser Datenschutzbeauftragter steht lhnen fiir Fragen zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten unter

GGEW net GmbH
Datenschutzbeauftragter
Dammstralie 68

64625 Bensheim

E-Mail: datenschutz@ggew-net.de

gerne zur Verfligung.

2. WELCHE ARTEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN WERDEN VON MIR VERARBEITET?
ZU WELCHEN ZWECKEN UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE ERFOLGT DIE VERARBEITUNG?

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:

m Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP -Adresse)

m Personalausweis oder Meldebescheinigung zum Nachweis des Wohnsitzes (Name, Adresse)
m Bei Geschéaftskunden: Gewerberegisterauszug, Handelsregisterauszug (soweit eingetragen)
m Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Rufnummer(n)

m Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten)

m Daten zum Zahlungsverhalten

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:

m Erfillung (inklusive Abrechnung) und Abwicklung des mit lhnen bestehenden Vertrags einschlieBlich Rechtsverfolgung
und Forderungsmanagement, sowie Durchfiihrung vorvertraglicher Malinahmen auf lhre Anfrage, insbesondere Angebote
fur Vertrage mit uns.

Die Bundesnetzagentur schreibt jedem Anbieter fir den Bezug von neuen/zu portierenden Rufnummern im Vorwahlbereich in
Deutschland folgende notwendigen Unterlagen vor: Nachweis des Wohnsitzes bzw. Betriebssitzes (Personalausweis, Melde-
bescheinigung Einwohnermeldeamt, Handelsregisterauszug oder Gewerbeanzeige).

m Fir Marketing im Zusammenhang mit Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO
i. V. m. lhrer spezifischen Einwilligung sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO (ausgenommen Telefon-
werbung).

m Erfillung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. c) DS-GVO.

m Im Einzelfall die Bewertung lhrer Bonitat sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung lhrer Bonitat durch eine Auskunftei
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO diirfen
nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, iberwiegen.
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3. ERFOLGT EINE OFFENLEGUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN GEGENUBER ANDEREN

EMPFANGERN?

Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung lhrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschlieRlich im Rahmen der unter 2. genannten
Zwecke gegenuber folgenden Empfangern bzw. Kategorien von Empfangern: Netzbetreibern, Postdienstleistern, Auskunfteien,
Druck- oder IT-Dienstleister, GGEW AG, Erfillungshilfen fir Montage oder Inbetriebnahme oder andere Berechtigte (z. B.
Behorden und Gerichte), ausschlieRlich, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht.

4. ERFOLGT EINE UBERMITTLUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN AN ODER IN DRITTLANDER?
Eine Ubermittlung lhrer personenbezogenen Daten an oder in Drittlander oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.

5. FUR WELCHE DAUER WERDEN MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN GESPEICHERT?

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies fir die Erfillung dieser
Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden lhre personenbezogenen Daten so lange
gespeichert, wie ein Uberwiegendes rechtliches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach MaRgabe der
einschlagigen rechtlichen Bestimmungen besteht und Sie der Nutzung zu diesen Zwecken nicht widersprochen haben und/oder
Ihre vorherige Einwilligung zu spezifischen Werbemalinahmen (insbesondere Telefonwerbung) nicht widerrufen haben.

6. WELCHE RECHTE HABE ICH IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Sie haben uns gegenuiber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

m Recht auf Auskunft Giber lhre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO),
m Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind

(Art. 16 DS-GVO),

m Recht auf Loschung, wenn die Speicherung unzulassig ist, der Zweck der Verarbeitung erfillt und die Speicherung daher
nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten wider-

rufen haben (Art. 17 DS-GVO),

m Recht auf Einschrankung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen

gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),

m Recht auf Ubertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),
m Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die RechtmaRigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung

erfolgten Verarbeitung nicht bertihrt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und

m Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde (Art. 77 DS-GVO).

WIDERSPRUCHSRECHT

Sie kdnnen uns gegenuber jederzeit der Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten fiir Zwecke der Direktwerbung
und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Grinden
widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten
nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr fiir die
Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung
verarbeiten und die Daten I6schen, wenn eine Verarbeitung
nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfiillung des
mit Ihnen bestehenden Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stitzen,
beispielsweise Ubermittlungen von personenbezogenen
Daten zum nicht vertragsgemaRen oder betrigerischen
Verhalten des Kunden an Auskunfteien, kénnen Sie uns
gegenuber aus Griinden, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben,
jederzeit unter Angabe dieser Griinde widersprechen.

Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines
begriindeten Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr fur die
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten I6schen, es
sei denn, wir kdnnen zwingende Griinde fur die Verarbeitung
nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten
Uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausubung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist schriftlich an die

GGEW net GmbH
Datenschutzbeauftragter
Dammstralie 68

64625 Bensheim

datenschutz ew-net.de

zu richten.

Seite 2/2 GGEW net GmbH | DammstralRe 68 | 64625 Bensheim | Tel: 0 62 51 944 94-0 | E-Mail: info@ggew-net.de | www.ggew-net.de



	HA: KdNr Internet: 
	HA: Anrede: Off
	HA: Name: 
	HA: Geburtsdatum: 
	HA: Straße Hausnummer: 
	HA: PLZ Ort: 
	HA: Tel: 
	HA: E-Mail: 
	Installationsort: Straße Hausnummer: 
	Installationsort: PLZ Ort: 
	Installationsort: Tel: 
	Ansprechpartner*in vor Ort: 
	Neubau: Off
	Einzugstermin: 
	Inhaus-Kabel: Ort, Datum: 
	HA: Ort, Datum: 
	Eigentümer: Off
	Kosten: Off
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	Flur / Kataster: 
	Anrede GE: Off
	Name, Vorname GE: 
	Firma GE: 
	Straße Hausnummer GE: 
	PLZ Ort GE: 
	Tel oder Mobilnummer GE: 
	E-Mail GE: 
	Anrede AP: Off
	Name, Vorname AP: 
	Firma AP: 
	Straße Hausnummer AP: 
	PLZ Ort AP: 
	Tel oder Mobilnummer AP: 
	E-Mail AP: 
	Enfamilienhaus: Off
	Zweifamilienhaus: Off
	Mehrfamilienhaus: Off
	Mehrfamilienhaus_WE: 
	Mehrfamilienhaus_GE: 
	Gewerbe: Off
	Gewerbe_GE: 
	sonstige: Off
	Ort, Datum: 


